
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Horst Arnold, Dr. Simone Strohmayr,  Margit Wild SPD

vom 09.03.2020

- mit Drucklegung -

Auswirkungen des Coronavirus auf das Abitur

Wir fragen die Staatsregierung:

1. Welche vorausschauenden Planungen seitens des Kultusministerium gibt es im
Zusammenhang mit einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus hinsichtlich der
Abiturprüfungen, die nach Ostern in Bayern beginnen?

a. Bliebe es bei einer zentralen Abiturprüfung, auch wenn einzelne Schulen wegen des
Verdachtes auf Coronaviren geschlossen würden?

b. Gäbe es dann nur für die betroffenen Schulen einen Ausweichtermin?

2. Gibt es bereits einen alternativen Termin, an dem die Abiturprüfungen zentral später im Jahr
abgehalten werden könnten?

a. Wer entscheidet darüber, ob und auf welchen Termin die Abiturprüfungen evtl. verschoben
werden?

b. Gibt es Überlegungen, im Nachgang zu evtl. verschobenen Abiturprüfungen auch die
Einschreibetermine für die Universitäten zu verschieben?

3. Welche Konsequenzen hinsichtlich der Abiturprüfungen hat eine mögliche Erkrankung für den
einzelnen Abiturienten/die einzelne Abiturientin?

a. Welche Konsequenzen hinsichtlich der Abiturprüfungen hat ein möglicher
Quarantäneaufenthalt für den einzelnen Abiturienten/die einzelne Abiturientin?

b. Wer entscheidet darüber, ab wann es einem Abiturienten nicht möglich ist, die Abiturprüfung zu
machen?

4. Welche Konsequenzen hinsichtlich der Stellung und Korrektur der Abiturprüfungen hat eine
mögliche Erkrankung der Lehrkräfte?
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a.Ab welcher Anzahl von erkrankten Lehrkräften an einer Schule kann eine Abiturprüfung
sinnvollerweise nicht mehr ordnungsgemäß durchgeführt werden?

b. Wer entscheidet darüber, ab wann es einer Lehrkraft nicht mehr möglich ist, eine Abiturprüfung
zu stellen oder zu korrigieren?

5. Welche Hygienemaßnahmen werden bei den Abiturprüfungen in diesem Jahr durchgeführt
werden müssen, wenn die Ausbreitung des Coronavirus voranschreitet?

a. Wie ist gewährleistet dass Schülerinnen und Schüler während der zentralen Prüfungen 1-2
Meter Abstand halten können, um die Übertragung des Coronavirus von evtl. infizierten während
der zentralen Abiturprüfung zu verhindern?

6. In welcher Art und Weise werden die Eltern über die von der Schule evtl. getroffenen und
angedachten Maßnahmen informiert?
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